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Studia Philosophica 42/1983
GERARD BORNET

Kripkes Einwinde gegen den Gebrauch von Kennzeichnungen'

Sind Eigennamen verkappte Kennzeichnungen? Konnen also Ei-
gennamen aus einer Sprache entfernt werden? Diejenigen, die diese
Frage verneinen, verweisen oft auf den Aufsatz «Naming and Neces-
sity» von Saul Kripke®, der die Sache eindeutig zu ihren Gunsten ent-
schieden habe. Es soll hier untersucht werden, wieweit dies zutrifft.
Von den verschiedenen Verwendungsweisen der Sprache wird dabei
nur diejenige beriicksichtigt, die zur Erforschung der Wirklichkeit
dient. Zu entscheiden ist also, ob die Sprache ihrer Funktion als Ver-
mittlerin von Tatsachen noch gerecht wird, wenn man die Eigenna-
men aus ihr entfernt.

Im ersten Teil dieses Aufsatzes werden verschiedene Kennzeich-
nungstheorien erwiahnt, sowie die Griinde, die Kripke veranlassten,
gegen die Ersetzung von Namen durch Kennzeichnungen Stellung zu
nehmen. Daraufhin werden die Einwidnde Kripkes untersucht und
zurtickgewiesen. Es soll gezeigt werden, dass sich diese nur gegen eine
einzelne der moglichen Varianten der Kennzeichnungstheorie rich-

' Fiir stilistische Korrekturen und z. T. inhaltliche Kritik bin ich Ch. Bornet, B. Briilis-
auer, A. Graeser, H. Holzhey, H. Lauener und D. Marti zu grossem Dank verpflich-
1et.

Deutsch: «Name und Notwendigkeit», Frankfurt a.M. 1981; im folgenden als NN
zitiert, Seitenangaben nach der dt. Ausgabe. Die vorliegende Arbeit wurde in Un-
kenntnis dieser Ubersetzung anhand der englischen Originalausgabe (1972) gemacht.
(Inzwischen ist eine erweiterte 2. Auflage bei Basil Blackwell, Oxford 1980 erschie-
nen.) Eine kiirzere Darstellung (ohne Kausaltheorie) bringt Kripke in «Identity and
Necessity» (M.K. Munitz, ed., Identity and Individuation, New York 1971,
S.135—-164), im folgenden als IN zitiert (deutsch in: M. Sukale, Hg., Moderne
Sprachphilosophie, Hamburg 1976, S.190 —215). Wichtig ist auch «Speaker’s Refer-
ence and Semantic Reference», in: Midwest Studies in Philosophy 2 (1977)
S.255 276, im folgenden als «Speaker’s Reference» zitiert.

[§]

Korrespondenzadresse: Dr. Gérard Bornet, Schweikhof CH— 3451 Weier i E.

201



ten. Diejenige Spielart, die in einer Sprache Anwendung findet, wel-
che ausschliesslich dazu beniitzt wird, objektive Erkenntnisse auszu-
driicken, wird von Kripkes Kritik gar nicht beriihrt. Schliesslich wird
geltend gemacht, dass Kripkes eigene Referenztheorie wahrscheinlich
selbst eine Version der Kennzeichnungstheorie 1st. Damit wiirde es in
«Naming and Necessity» gar nicht gegen die Kennzeichnungstheorie
im allgemeinen gehen, sondern eher um die Frage, welche Variante
derselben richtig ist’,

.

Gottlob Frege schrieb 1892 in «Uber Sinn und Bedeutungy:

« ..a = aund a = b sind offenbar Sitze von verschiedenem Er-
kenntniswert: a = a gilt a priori und i1st nach Kant analytisch zu nen-
nen, wahrend Sidtze von der Form a = b oft sehr wertvolle Erweite-
rungen unserer Erkenntnis enthalten und a priori nicht immer zu
begriinden sind.»

Freges Erkldrung des Unterschiedes der beiden Sitze ist wohlbe-
kannt. Wenn a und b denselben Gegenstand bezeichnen — wenn also
a = b wahr ist — dann ist die Behauptung der Identitit von @ mit b dar-
um nicht trivial, weil mit @ und b je ein anderer Sinn verbunden ist;
wobei der Sinn des Eigennamens, wie Frege sich ausdriickt, «die Art
des Gegebenseins» seiner Referenz enthilt.

Bertrand Russell entwickelte 1905 diese Ansicht in seinem Aufsatz
«On Denoting» weiter zu einer Theorie der Kennzeichnungen («defi-
nite descriptions»)’. Thr geht es um die Uberfiihrung von Aussagen,
deren grammatikalisches Subjekt durch Kennzeichnungen, d.h.
durch Wendungen der Art «der so-und-so», gebildet wird, in solche
der Form «es gibt genau einen Gegenstand mit der Eigenschaft so-
und-so». Die kennzeichnende Eigenschaft «so-und-so» trifft im Ideal-

* Bei der nun folgenden Kritik an Kripke ist zu beachten, dass es hier nicht um eine
angemessene Darstellung seiner Ideen zur Semantik geht sondern ausschliesslich um
die Frage, ob seine Argumente gegen die Kennzeichnungstheorie unbesehen als giiltig
betrachtet werden konnen, wie dies oft geschieht.

* Die formalisierte Kennzeichnungstheorie findet sich in A.N. Whitehead/B. Russell,
Principia Mathematica, Cambridge *1927, *14; im folgenden als PM zitiert.
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fall auf genau einen Gegenstand zu — ndmlich auf die Referenz des
Eigennamens (wenn eine solche vorhanden ist) —, und mit dem Quan-
tor «es gibt ein» behauptet man seine Existenz. Soll iiber ihn etwas
ausgesagt werden, z.B. dass er die Eigenschaft () besitzt, dann kommt
man nach erfolgter Umwandlung schliesslich auf einen Satz der Form
«Es gibt genau einen Gegenstand mit der Eigenschaft so-und-so und
dieser Gegenstand hat die Eigenschaft 0.» Die von Russell vorgeschla-
gene Einfiihrung des Quantors ist besonders bei der Deutung von Exi-
stenzsatzen wie «Das runde Quadrat existiert nicht» vorteilhaft. Fiir
thre Analyse ist es nun nicht mehr notwendig anzunehmen, es gebe
ein rundes Quadrat (also etwas, das rund und quadratisch ist), um
dann gleich seine Existenz zu verneinen. Vielmehr stellt man einfach
fest, dass die kennzeichnende Eigenschaft auf nichts zutrifft. Man
sieht, dass unter den runden Gegenstinden und den quadratischen
Gegenstinden keiner zu finden ist, der zugleich rund und quadratisch
1st; und genau das wird mit Hilfe des Quantors behauptet.

Russell hat nur vorgeschlagen, solche Eigennamen als verkappte
Kennzeichnungen zu behandeln, deren Referenz dem Sprecher bloss
durch Beschreibung bekannt ist und die Anweisung gegeben, iiberall,
wo diese vorkommen, seien sie durch die entsprechenden Kennzeich-
nungen zu ersetzen. Willard van Orman Quine ging einen Schritt wei-
ter: nach ithm bezieht sich Russells Forderung auf simtliche Aus-
driicke, die genau einen Gegenstand bezeichnen’.

Kennzeichnungstheorien konnen sich nicht nur hinsichtlich des
Anwendungsbereiches unterscheiden. Auch in der Interpretation der
kennzeichnenden Eigenschaft gehen die Meinungen auseinander.
Frege setzte zwar den Sinn eines Eigennamens nicht direkt mit dem
der kennzeichnenden Eigenschaft der entsprechenden Kennzeich-
nung gleich; die Angabe der kennzeichnenden Eigenschaft war fiir ihn
aber ein Kunstgriff, um den Sinn kurz zu beschreiben®. Fiir Russell
hingegen hat eine Kennzeichnung fiir sich ggnommen iiberhaupt kei-
nen Sinn. Sie kann also auch nicht den Sinn des Eigennamens ange-

> W. v. O. Quine, Methods of Logic, New York 1964, § 37; deutsch: Grundziige der
Logik, Frankfurt a.M. 1974.

° So M. Dummett, Notes on a Attempted Refutation of Frege (Appendix to chapter 5),
aus: Frege, Philosophy of Language, London 1973, S.110 (siche aber auch S. 135).
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ben, den sie ersetzt. Einen Sinn hat dagegen der Satz, der die Kenn-
zeichnung enthélt, als Ganzes. (Dies hangt mit seiner Auffassung der
Kennzeichnung als eines unvollstindigen Symbols zusammen.)

Eine wichtige Variante der Kennzeichnungstheorie ist nun dieje-
nige, die Kripke unter dem Namen «cluster-theory» darstellt und an-
greift (NN, S.39 —41, 73 —78). Der Name soll anzeigen, dass die kenn-
zeichnende Eigenschaft in eine Menge von weiteren Eigenschaften
«zerlegt» wird, von denen eine nicht ndher bestimmte Anzahl auf die
Referenz des betreffenden Eigennamens zutrifft. Die Theorie hat
ihren Ursprung in dem Umstand, dass die meisten Leute auf die Frage
nach der kennzeichnenden Eigenschaft der Referenz eines Eigenna-
mens gewoOhnlich sehr unbestimmte Angaben machen. P.F. Strawson
schligt deshalb als ein Verfahren, die kennzeichnende Eigenschaft von
Sokrates zu bestimmen, vor, jeden einzelnen aus einer Gruppe von
Sprechern - die alle dasselbe meinen oder zu meinen glauben, wenn
sie den Namen «Sokrates» verwenden — niederschreiben zu lassen,
was er fiir die wichtigsten Tatsachen iliber Sokrates halt. Dann wird
aus diesen Tatsachenaufzdhlungen eine zusammengesetzte Beschrei-
bung gebildet, die die meistgenannten Tatsachen enthilt’. Wie man
ein solches «cluster» bildet, ist fiir unsere Belange jedoch vollig un-
wichtig. Entscheidend ist vielmehr die Frage, ob das «cluster» auf
genau einen Gegenstand zutrifft. Ist dies der Fall, dann kann man als
kennzeichnende Eigenschaft eine solche nehmen, die mit dem «clus-
ter» extensional dquivalent ist, d.h. die auf denselben Gegenstand zu-
triftt wie das «cluster». (Trifft das «cluster» auf mehr als einen Ge-
genstand oder auf keinen zu, dann ist es falsch zu sagen, dass es die
Referenz des fraglichen Eigennamens bestimmt.) Intensionale Aqui-
valenz 1st nicht gefordert, denn es geht hier um die Frage, ob Namen
durch Kennzeichnungen ersetzt werden konnen, ohne dass dabei In-
formation verloren geht — und dabei spielt die Frage nach dem Sinn
(oder der Intension) eines Eigennamens keine Rolle.

Der Einfachheit halber werden Kripkes Angriffe gegen die «cluster-
theory» als Einwinde gegen die «gewdhnliche» Kennzeichnungstheo-
rie beschrieben, wie sie etwa von Russell dargestellt wurde. Anstelle

7 P.F. Strawson, Individuals, London 1959, S.191f; deutsch: Einzelding und logisches
Subjekt, Stuttgart 1972, 8.245 — 247,
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von «cluster» wird einfach von der kennzeichnenden Eigenschaft ge-
sprochen, wobei die Beziehung zwischen «cluster» und kennzeich-
nender Eigenschaft auf die oben angegebene Weise zu denken ist. Die-
ses Vorgehen scheint umsomehr berechtigt, als Kripke selbst betont,
dass die «cluster-theory» eine blosse Variante der Theorie von Russell
und Frege darstellt (S.39). Dabei ist entscheidend, dass das «cluster»
die Referenz des Eigennamens eindeutig bestimmt: dies ist die Ansicht
Kripkes (S.73); es ist auch die notwendige Voraussetzung fiir das hier
angewandte Verfahren. Darum kann John R. Searle nicht, wie Kripke
dies falschlicherweise tut (S.41), zu den Vertretern der «cluster-theo-
ry» gezdhlt werden, denn seiner Ansicht nach schriankt das «cluster»
bloss die Menge derjenigen Gegenstande ein, die die Referenz bilden
konnten (so ist etwa «Sokrates» die Bezeichnung eines Menschen und
nicht eines Berges), ohne aber einen solchen Gegenstand auszuzeich-

nen®.

Was Kripke unter den analytischen Philosophen der Gegenwart
auszeichnet, ist nicht so sehr der Umstand, dass er die Richtigkeit der
Kennzeichnungstheorie bestreitet’. Im Gegensatz zu den anderen Kri-
tikern hat Kripke Ansdtze zu einer neuen Referenztheorie geliefert,
fir die sich der Name Kausaltheorie eingebiirgert hat. Nach ihr
kommt die Verbindung der Namen mit den aussersprachlichen Ge-
genstanden wie folgt zustande (S. 107 — 114):

In einer Urtaufe («initial baptism») wird einem Gegenstand durch
Ostension (Hinweis, Fingerzeig) oder mit Hilfe einer Kennzeichnung
ein Name verliehen. Dadurch, dass liber diesen Gegenstand gespro-
chen wird, erfahrt sein Name eine gewisse Verbreitung. Schliesslich
konnen auch Leute diesen Namen als solchen verwenden, die dem
Ereignis der Urtaufe nicht beiwohnten; denn der Name ist gewisser-
massen standig von Sprecher zu Horer weitergereicht worden und
somit wie durch eine Kette, deren Glieder aus einzelnen, miteinander
sprechenden Menschen bestehen, mit demjenigen Gegenstand ver-

® J.R. Searle, Proper Names, in: Mind 67 (1958) S.166 — 173 ; Proper Names and De-
scriptions, in: The Encyclopedia of Philosophy, New York 1967.

* Vgl. dafiir K.S. Donnellan, Reference and Definite Descriptions, in: The Philosophi-
cal Review 75 (1966) S.281 —304; Proper Names and Identifying Descriptions, in:
Synthese 21 (1970)S.335 —3538.
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bunden, den er bezeichnet. Ein Name bezeichnet etwas, weil er ein
Wort ist, das in einer Gemeinschaft von Leuten als Name gebraucht
wird. Dadurch ist dieses Wort durch eine Kausalkette mit einer Ur-
taufe verbunden. Jemand, der einen Namen verwendet, muss nicht
wissen, von wem er ihn gehort hat; was zahlt, ist, dass es eine solche
Kausalkette gibt. Ein Name bezeichnet in jeder moglichen Welt den-
selben Gegenstand; dieser muss aber nicht in jeder mdglichen Welt
auch existieren. Der Fachausdruck fiir ein solches Wort lautet Rigid-
Designator («rigid-designator») (S.59). Neben Namen konnen auch
Demonstrativ-Pronomen als Rigid-Designatoren dienen (Anm. 16).

Kripke liefert keine vollstindige Referenztheorie. Er nennt seine
Angaben bescheiden ein blosses Bild und weist selber auf Mingel hin
(S.109 —114). So wird als notwendige Bedingung fiir das Entstehen
einer Kausalkette genannt, der «kEmpfanger» miisse — wenn ein Name
von Glied zu Glied weitergereicht wird — beabsichtigen, den Namen
beim Erlernen mit derselben Referenz zu gebrauchen wie derjenige,
von dem er den Namen gehort hat. Darum kann, wie Kripke selbst
feststellt, der Begriff der Kausalkette nicht zur Erkldrung der Referenz
beigezogen werden, da dieser seinerseits gebraucht wird, um den Be-
griff der Kausalkette zu bilden (S.113). Kripke hilt die Kennzeich-
nungstheorie fiir von Grund auf falsch und mochte eigentlich nur die
Richtung angeben, in der eine neue Theorie gesucht werden muss
(S.1091)).

Eine Alternative hat schon John Stuart Mill 1843 in «A System of
Logic» geliefert, wo er sagt, dass Eigennamen zwar eine Denotation
(Referenz) hitten, aber keine Konnotation (Sinn). Kripke geht es
jedoch nicht darum, Mill zu seinem Recht zu verhelfen; das wird
daraus ersichtlich, dass er dessen These, alle Gattungsnamen hétten
eine Konnotation, bestreitet (S. 145f., 153f)). Er argumentiert vielmehr
modallogisch. Unter der Annahme, dass jeder Gegenstand notwendi-
gerweise mit sich selbst identisch ist und dass das Gesetz der Substitu-
tivitdt von Identischem Giiltigkeit hat, ldsst sich schliessen, dass jede
wahre Aussage, in der die Identitit zweier Eigennamen behauptet
wird, notwendigerweise wahr ist (S. 114 —127)"’. Dies ruft die Gefahr

' Diese Schlussfolgerung ist ausfiihrlich dargestellt in IN S. 136. Dieselbe Ansicht wur-
de schon von Marcus, Ruth Barcan, Modalities and Intensional Languages, in: Boston
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eines Widerspruchs hervor, denn diese Folgerung gilt auch fiir empiri-
sche Feststellungen wie etwa die, dass der Morgenstern mit dem
Abendstern identisch ist. Ersetzt man in ihr die Eigennamen durch die
entsprechenden Kennzeichnungen, so erhidlt man aus einem notwen-
dig wahren einen kontingenten Satz (vgl. S. 163f.). Um das Paradoxon
abzuwenden, bestreitet Kripke, dass sich Eigennamen durch Kenn-
zeichnungen ersetzen lassen. Gleichzeitig bezweifelt er in NN, dass
jeder a priori wahre Satz notwendigerweise wahr ist (S.68) und umge-
kehrt, so dass er die Aussage «Morgenstern = Abendstern» als einen
notwendig wahren Satz a posteriori bezeichnen kann, was den An-
schein des Paradoxen etwas mildert. Hier soll aber nicht auf die Unter-
scheidung von Erkenntnistheorie und Metaphysik eingegangen wer-
den, die Kripkes Terminologie unterliegt, sondern bloss von seinen
Argumenten gegen die Ersetzung von Namen durch Kennzeichnun-
gen die Rede sein.

II.

Kripke stellt die Kennzeichnungstheorie durch 6 Thesen dar. Zu-
gleich formuliert er eine Bedingung, die eine Theorie erfiillen muss,
um als Referenztheorie gelten zu konnen. Die Thesen werden im
nachsten Kapitel Besprochen, zuvor soll die genannte Bedingung un-
tersucht werden. Sie lautet:

(C) Damit eine Theorie erfolgreich ist, darf die Beschreibung nicht
zirkuldr sein. Die Eigenschaften, die in der Kennzeichnung gebraucht
werden, dlirfen nicht ihrerseits den Begriff der Referenz in einer Weise
beinhalten («involve»), die es unmdoglich macht, ihn zu eliminieren
(S.81,85".

Hierzu ist ganz allgemein zu bemerken, dass die Bedingung (C) so-
lange unklar bleibt, bis eine Referenztheorie geliefert wird. Erst dann

Studies in the Philosophy of Science, Vol. 1, New York 1963, §.77 —96 vertreten (je-
doch aus Griinden, die Kripke nicht teilt, vergl. NN S. 117f).

"' Der Text wurde so iibersetzt, dass er auf die «gewdhnliche» Kennzeichnungstheorie
Bezug nimmt, nicht aufdie «cluster-theory». Die Griinde hierfiir wurden in Teil I an-
gegeben. Gleichzeitig wurde eine méglichst wortgetreue Ubersetzung angestrebt. Das-
selbe gilt auch fiir die Thesen (1) —(6).
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namlich wird verstandlich, was es heisst, die Kennzeichnung enthalte
den Begriff der Referenz. Da Kripke nur ein Bild davon lLiefert, wie die
Referenz im Falle der Eigennamen zustandekommt, muss man sich an
die Beispiele fiir die Verletzung von (C) halten, um die Bedingung ver-
stehen zu konnen.

Da ist einmal die Kennzeichnung zu erwidhnen: «der Mann, der «So-
krates» genannt wurde» (S.81 —87). Kripkes Aussagen sind in diesem
Punkt etwas verwirrend. In NN, S.83 sagt er, diese Kennzeichnung
verletze die Bedingung (C), auf S.86 sagt er aber ausdriicklich, dass
dies nicht der Fall sei. Es interessiert hier nur die Begriindung fiir den
Fall, dass (C) verletzt ist. Kripke argumentiert, die Kennzeichnung
enthalte den Ausdruck «genannt werden». Dieser libernehme die Auf-
gabe, zu verweisen, und nicht die Kennzeichnung (S.84). Die Begriin-
dung 1st merkwiirdig, weil sie davon ausgeht, man konne Kennzeich-
nung und kennzeichnende Eigenschaft (in diesem Fall: ««Sokrates»
genannt zu werden») voneinander trennen. Weiter ist zu sagen, dass in
einer Kennzeichnung immer der Existenzquantor die Aufgabe iiber-
nimmt, zu verweisen, und nie die kennzeichnende Eigenschaft — unge-
achtet dessen, wie sie beschaffen ist. Der Anschein, dass im vorliegen-
den Beispiel der Ausdruck «genannt werden» verweist, stammt daher,
dass dieser im allgemeinen in Verbindung mit einem Eigennamen eine
Einerklasse als Extension hat. Mit anderen Worten: wenn jemand <X»
genannt wird, schliesst das ein, dass es nur eine Person gibt, die der
betreffende Sprecher und Hoérer als diejenige betrachtet, die «<X> ge-
nannt wird — das Pradikat trifft also nur auf'sie zu. Genau darum ist es
aber schon rein aus Griinden der Sparsamkeit des Wortgebrauchs
naheliegend, den Ausdruck «genannt werden» in einer Kennzeich-
nung zu verwenden. Jeder andere Ausdruck, der in ein Pradikat ver-
wandelt werden kann, das eine Einerklasse als Extension hat, kann
librigens genauso gut verwendet werden wie der Ausdruck «genannt
werdeny. Darum ist es reine Willkiir, nur gerade diesen aus den Kenn-
zeichnungen verbannen zu wollen.

Als weiteres Beispiel flir die Verletzung der Bedingung (C) nennt
Kripke die Kennzeichnung: «der Mann, dem die meisten den Beweis
der Unvollstandigkeit der Arithmetik zuschreiben». Kripke sagt, dass
wir ein von der Kennzeichnung unabhéngiges Kriterium fiir die Refe-
renz des Namens «Godel» haben miissen, bevor wir Godel irgendeine
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Eigenschaft zusprechen konnen. Sonst wiirden wir nichts anderes
sagen als:

(1) Wir sprechen derjenigen Person die Eigenschaft zu, diec Unvoll-
standigkeit der Arithmetik bewiesen zu haben, der wir die Eigenschaft
zusprechen, die Unvollstindigkeit der Arithmetik bewiesen zu haben
(S.105).

Dies aber stelle eine Verletzung der Bedingung (C) dar. Dazu ist
zuerst einmal zu sagen, dass in der Bedingung (C) genaugenommen
nur von solchen Eigenschaften die Rede ist, die innerhalb der Kenn-
zeichnung selbst vorkommen. Es ist also nicht ersichtlich, wie (C) mit
(1) in Verbindung zu bringen ist, denn selbstverstindlich lassen sich
mit allen Priddikaten tautologisch scheinende Aussagen bilden, nicht
nur mit solchen, die «den Begriff der Referenz beinhalten». Zuzuge-
ben ist, dass (i) nach einem Zirkel aussieht. Trotzdem ist dieser Satz
nicht trivialerweise wahr. Seine Wahrheit setzt vielmehr voraus, dass
es den mittels der Kennzeichnung beschriebenen Mann tatsidchlich
gibt und dass nicht mehr als eine Person die Unvollstindigkeit der
Arithmetik bewiesen hat. «Der Mann, der die Quadratur des Kreises
durchfiihrte, fiihrte die Quadratur des Kreises durch» ist z.B. ein fal-
scher Satz (vergl. PM *14.22). Der unausgesprochene Vorwurf Krip-
kes, man komme mit der Kennzeichnungstheorie gar nicht zur Spra-
che hinaus, trifft also nicht, denn jede Aussage liber einen mittels
Kennzeichnung bestimmten Gegenstand beinhaltet die Behauptung,
dass dieser Gegenstand auch tatsdchlich existiert (vergl. PM *14.21).

Searle unterscheidet zwei mogliche Referenztheorien, je nachdem,
ob das Benennen oder das Beschreiben vorrangig ist'’. Aus den Anga-
ben, die er zu diesen beiden Typen von Theorien macht, werden klare
Beziige zur Kennzeichnungs- und Kausaltheorie erkennbar. In der
Kennzeichnungstheorie ist das Beschreiben insoweit primdr, als nach
thr Namen tiberfliissig sind. Diese konnen dann im nachhinein einge-
fihrt werden. Aus dem Argument, das Kripke in Verbindung mit (i)
vorbringt, ldsst sich hingegen ableiten, dass das Benennen Vorausset-
zung fiir das Beschreiben ist. Bevor wir jemandem eine Eigenschaft
zuschreiben kénnen, miissen wir zuerst wissen, von wem Wwir spre-

2 Proper Names and Descriptions, a.a.O. (Anm. 8).
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chen. Hat man diesen grundlegenden Unterschied zwischen Kausal-
und Kennzeichnungstheorie hypothetisch angenommen, siecht man,
dass es sich ber Kripkes «Argument» nur um eine Wiederholung der
Grundthese der Kausaltheorie handelt. Wenn die Bedingung (C) je-
doch bloss eine andere Formulierung dieser These 1st, muss sie be-
griindet werden, was Kripke aber nicht tut’. Man kénnte vermuten,
dass die Bedingung (C) auf jeden Fall die Verwendung von hinweisen-
den Filirwortern wie «dies» oder Ausdriicke wie «jetzt» ausschliesst.
Solche Worter haben namlich keine gleichbleibende Referenz; diese
hangt von der jeweiligen Sprechsituation ab. Wenn nun die Referenz
eines Namens durch eine solche Sprechsituation bestimmt wird,
konnte man vermuten, dass der Begriff der Referenz in irgend einer
Weise in den oben genannten Wortern eingeschlossen ist. Fiir Kripke
ist aber die Kennzeichnung «der Mann, den ich gerade treffe» durch-
aus brauchbar, um die Referenz eines Namens zu bestimmen (S. 111).

Aus dem Gesagten geht hervor, dass die Bedingung (C) und die Bei-
spiele, die fiir thre Verletzung gegeben werden, willkiirlich oder unzu-
treffend sind. Eine mogliche Beschrinkung der Kennzeichnungstheo-
rie ist also mit ihr nicht gegeben'”.

{11

Um die Kennzeichnungstheorie zu widerlegen, formuliert Kripke 6
Thesen, von denen er glaubt, dass sie aus ihr folgen. Die erste betrach-
tet er als eine Definition, von den restlichen 5 mdochte er zeigen, dass
sie alle falsch sind (S.77). Genauer: Die Thesen (2)—(5) seien in eini-
gen seltenen Fillen, in denen die Referenz eines Namens wirklich

¥ Um Missverstindnisse auszuschliessen, sei betont, dass hier nicht etwa behauptet
werden soll, Kausal- und Kennzeichnungstheorie unterschieden sich im wesentlichen
in der Annahme, dass das Benennen vor dem Beschreiben kommt, oder umgekehrt.
(In der Tat wird weiter unten gezeigt, dass es sich bei der Kausaltheorie wahrschein-
lich um eine Variante der Kennzeichnungstheorie handelt.) Es soll lediglich erkldrt
werden, woraufsich das Argument Kripkes stiitzt. Dass die Bedingung (C), um deren
Verstdndnis es ja hier geht, gar nicht verletzt sein kann, wurde oben gezeigt.

Wie unklar (C) abgefasst ist geht auch daraus hervor, dass Kripke sich genotigt sieht,
im Nachtrag zu NN einige zusitzliche Erlduterungen dazu anzubringen (S. 178 — 186).
Die im vorliegenden Aufsatz angefiihrten Gegenargumente treffen aber auch auf den
Nachtrag zu.
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durch eine Kennzeichnung gegeben wird, wahr (S.93); meistens seien
sie aber falsch. Aus Griinden, die in der Einleitung genannt wurden,
interessieren hier nur die letzteren Falle.

(1) Zu jedem Namen «X> gibt es eine Menge von Eigenschaften ), so
dass A glaubt, dass «0»>(S.77, 85).

Mit <A» wird im folgenden immer derjenige bezeichnet, der den
Namen verwendet. Kripke betrachtet (1) als eine Definition. Dem-
nach kann die kennzeichnende Eigenschaft nur eine solche sein, von
der der Sprecher glaubt, dass sie auf die Referenz des Namens zutrifft.
Hier wird deutlich, welche Variante der Kennzeichnungstheorie
Kripke angreift. Nach ihr bestimmt ein einzelner Sprecher die Refe-
renz eines Namens, wiahrend nach der Kausaltheorie ein Name in
Verbindung mit einer Gemeinschaft von Sprechern zu seiner Referenz
kommt. Denn die Kausalkette, sofern sie mehr als ein Glied hat, setzt
das Vorhandensein einer Gruppe von Leuten voraus (vgl. S.107). Zur
Verteidigung der Kennzeichnungstheorie muss nur darauf hingewie-
sen werden, dass es noch andere Varianten gibt, wie etwa diese: Wenn
die Sprache als Mittel zur Erforschung der Wirklichkeit dienen soll,
dann muss man fordern, dass die Eigenschaften 0 tatséichlich auf das
durch <X> Bezeichnete zutreffen, und zwar unabhingig davon, was ein
einzelner Sprecher glaubt. Im folgenden wird jeweils gesondert unter-
sucht, wie sich die Argumente Kripkes zu dieser Spielart der Kenn-
zeichnungstheorie verhalten.

These (1) ist wahr, unabhéngig davon, ob sie zur Definition erklart
wird. Wenn der Ausdruck <X» ein Name ist, dann gehort zu den Eigen-
schaften (0 automatisch auch «X ist Name von .. .». Denn damit
jemand einen Ausdruck als Namen gebrauchen kann, muss er wissen
(oder glauben), dass dieser Ausdruck ein Name ist. Wie gezeigt wurde,
genlgt Bedingung (C) fiir sich allein nicht, um diese Eigenschaft aus
einer Kennzeichnung auszuschalten. Die Existenzbehauptung, die in
(1) aufgestellt wird, ist darum immer wahr.

(2) A glaubt, eine oder mehrere Eigenschaften aus () zusammen tref-
fen aufgenau einen Gegenstand zu (S.77, 85).

Formuliert man diese These als These derjenigen Variante der
Kennzeichnungstheorie, die hier verteidigt wird, so kommt man auf

211



die Aussage, dass es zu jedem Namen eine Menge von Eigenschaften
gibt, die tatsdchlich genau auf seinen Triger zutreffen und nur aufihn.
Diese Existenzbehauptung ist keineswegs trivial, und wenn sie nicht
zutrifft, kann die Kennzeichnungstheorie natiirlich nicht aufrechter-
halten werden. Gareth Evans gibt ein Beispiel, in dem, von nieman-
dem bemerkt, die Sduglingsschwester eines Spitals die beiden ein-
eiigen Zwillinge Peter und Paul verwechselt”. Fortan wird Peter
«Paul» genannt und Paul «Peter». Es ist offensichtlich, dass hier auch
die Kausaltheorie uniiberwindliche Schwierigkeiten hat, die ur-
springliche Referenz der Namen sicherzustellen, genauso wie die
Kennzeichnungstheorie. Zu sagen, es gebe eine Kausalkette, wenn
diese nicht festgestellt werden kann, bringt keinen Nutzen. Wie aber
zeigen, ob Peter oder Paul durch ecine Kausalkette mit dem Namen
«Peter» verkniipft ist, wenn — nach Voraussetzung — kein Unterschied
zwischen den beiden angegeben werden kann? Der Verteidiger der
Kausaltheorie tut demnach gut daran, der Aussage beizustimmen, wo-
nach ein Gegenstand eindeutig beschrieben werden kann.

Aber selbst so, wie die These (2) von Kripke formuliert wird, ist sie
nicht zu widerlegen. Kripke versucht eine Widerlegung mit dem Hin-
weis, dass «der Mann auf der Strasse» ein Wort als Name braucht,
ohne dass er immer fahig wire, den Trager des Namens so zu beschrei-
ben, dass er eine Kennzeichnung bilden kann. So konne jemand
durchaus das Wort «Feynmany» als Namen gebrauchen, wenn er nur
weiss, dass er damit einen beriihmten Physiker meint, ansonsten aber
keine niheren Angaben machen kann (S.96). Kripkes Taktik lauft
offensichtlich darauf hinaus, ein Beispiel zu bringen, in dem keine
Kennzeichnung gebildet werden kann, weil nicht gentligend Eigen-
schaften zur Verfligung stehen, um sie zu bilden. Die Bedeutung der
Bedingung (C) liegt hier besonders klar auf der Hand. Denn sicher
glaubt A, dass der Ausdruck «Feynman» ein Name ist, dass somit die-
ser Ausdruck nur gerade auf eine Person zutrifft. A kann also «der
Mann, der «Feynman» genannt wird» als kennzeichnende Eigenschaft
von Feynman benutzen. Dies gilt auch fiir den Fall, dass Feynman
cinen Bruder hat. Obwohl dieser auf die Frage: «Heissen Sie «Feyn-

" G. Evans: The Causal Theory of Names, in: The Aristotelian Society, Suppl. Vol. 47
(1973)S.187 —208.
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man»?» zweifellos mit «Ja» antworten wird, verneint er sicherlich die
nachfolgende Frage: «Soll das heissen, dass Sie der Feynman sind?»
und wird sagen: «Nein, ich bin der Bruder von Feynman»'®.

These (2) in der Variante Kripkes steht und fillt mit der Bedingung
(C), die die kennzeichnende Eigenschaft «der Mann, der <Feynman»
genannt wird», als unzulissig erkliart. Wie gezeigt wurde, leistet (C)
aber nicht das, was Kripke hofft, und somit kann These (2) nicht als

widerlegt betrachtet werden.

(3) Wenn die Kennzeichnung auf einen einzigen Gegenstand y zu-
trifft, dann ist y die Referenz von <X> (S. 77, 85).

Falls jemand, so Kripke, glaubt, Kolumbus sei der erste Mensch
gewesen, der die Kugelgestalt der Erde erkannte, dann wiirde er nach
These (3) mit dem Namen «Kolumbus» irgendeinen Griechen be-
zeichnen, wenn er die entsprechende Kennzeichnung bildet; er
spricht jedoch iiber Kolumbus und darum ist (3) nach Kripke falsch
(S.100).

Dieser Einwand sticht nicht, da die in Frage stehende Eigenschaft
lautet: «Entdecker der Kugelgestalt der Erde und Triger des Namens
Kolumbus»». Diese Eigenschaft trifft auf gar keinen Gegenstand des
Universums zu und aus diesem Grunde verweist die Kennzeichnung
Uberhaupt nicht!

Der Fall des Irrtums des Sprechers wird bei der hier verteidigten
Variante der Kennzeichnungstheorie von vornherein durch die For-
derung ausgeschlossen, nur tatsidchlich zutreffende Eigenschaften zu
verwenden. These (3) ist in diesem Fall trivialerweise wahr, jedoch
liesse sich einwenden, dass man im besten Fall glauben kénne, dass
eine Eigenschaft zutrifft. Wirklich sicher sein kann man nie. Dies sei
zugegeben, doch fiihrt das nur zur Forderung, die Kennzeichnungen
dem Forschungsstand anzupassen und sie bei der Feststellung eines
Irrtums zu Zndern. Dies ist keine bedeutende Einschrinkung, denn
ein dhnliches Schicksal kénnen auch Namen erleiden. Kripke bringt
selber ein Beispiel, in dem jemand sagt: «Schau, wie Schmidt die Blit-

1 "

° Dieses Gegenargument liefert J. Katz: A Proper Theory of Names, in: Philosophical
Studies 31 (1977) S. 1 —80 aufS.8f.: der gewdhnliche Mann glaubt von Feynman, dass
€runter dem Namen «Feynman» beriihmt ist.
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ter zusammenrecht.» In Wirklichkeit handelt es sich jedoch um Miil-
ler; der Sprecher kann aber aus der Entfernung die Person nicht genau
sehen. Um hier nicht sagen zu miissen, dass der Name zweideutig ge-
braucht wird — was der Gleichsetzung eines Namens mit einem Rigid-
Designator zuwiderlaufen wiirde, der genau einen Gegenstand be-
zeichnet —, verfillt Kripke auf den Ausweg zu sagen, dass der Spre-
cher, wenn er tiber die Person des Laubwischers aufgeklart werden
sollte, seine urspriingliche Aussage zurticknehmen wiirde (NN, Anm.
36). Im Falle eines Irrtums dndert sich also sowohl eine Kennzeich-
nung wie auch der Gebrauch eines Namens. Es ergibt sich somit kein
Unterscheidungskriterium, wie Kripke an anderer Stelle nahelegt
(NN, Anm. 37). Er sagt dort, wenn man entdecken wiirde, dass Godel
die Unvollstindigkeit der Arithmetik nicht bewiesen hat, dann wiirde
Godel zwar nicht mehr «Entdecker der Unvollstindigkeit» genannt,
doch immer noch «Gddel». Darin, dass man die Kennzeichnung, aber
nicht den Namen dndert, zeige sich, dass der Name keine Abklirzung
fiir die Kennzeichnung darstellt.

Der Vertreter der Kausaltheorie hat, was die Moglichkeit des Irr-
tums betrifft, eine ausgezeichnete Stellung, denn dadurch, dass mit
einem Namen keinerle1 Eigenschaften verbunden sind, kann die Mog-
lichkeit eines Irrtums gar nie entstehen, da es ja gar nichts gibt, was
man behauptet, wenn man den Namen nennt. (Der Schmidt-Miiller
Fall, den Kripke selbst auffiihrt, sowie das Beispiel mit den Zwillingen
Peter und Paul von Evans scheinen dem zwar zu widersprechen.) Die-
sem Argument ist mit dem Hinweis auf den Preis zu begegnen, wel-
cher der Kausaltheoretiker fiir seine Sicherheit zahlt. Es ist der Preis,
nicht sagen zu konnen, was er liberhaupt benennt, wenn er einen Na-
men gibt”. Und um den Faden weiter zu spinnen, ist zu fragen, ob
Kripke schliissig zeigen kann, dass die Kausaltheorie ohne die An-

17 7u dieser Uberlegung, die mit dem Konzept der «Urtaufe» zusammenhingt, regte
mich J. Kim: Perception and Reference without Causality, in: The Journal of Philoso-
phy 74 (1977) S.606 —620 (siche bes. Kap. II) an. Sieche dazu NN S.139f. und Anm.
58. Dass man nach der Kausaltheorie gar nicht weiss, was man benennt, folgt unmit-
telbar aus dem Argument Kripkes, dass man in derselben epistemischen Situation
zwei verschiedene Objekte benennen kann (NN S.160—163; IN, Anm. 15). Und da
dieses Argument zentral ist (in bezug auf notwendig a posteriori) kann es vom Kausal-
theoretiker nicht leicht aufgegeben werden.

214



nahme von Substraten als Tridger der Namen auskommt, wie er selbst
behauptet (S.63f.)?

(4) Wenn die Kennzeichnung nicht auf einen einzigen Gegenstand
zutrifft, dann hat <X> keine Referenz (S. 78, 85).

Die Widerlegung dieser These, die einfach besagt, dass die kenn-
zeichnende Eigenschaft auf genau einen Gegenstand zutreffen muss,
damit die Kennzeichnung verweist, lduft bei Kripke auf die Behaup-
tung hinaus, dass ein Name immer eine Referenz hat, mogen die Ei-
genschaften () beschaffen sein wie sie wollen. Da Kripke These (4) als
Variante der vorhergehenden betrachtet (S. 101) und keine neuen Ar-
gumente ins Spiel bringt, sei hier nicht weiter darauf eingegangen.

(5) Die Aussage «Wenn X existiert, dann trifft die Kennzeichnung
auf X zuy» ist a priori wahr fiir A (S.78, 85).

Kripke unterscheidet streng zwischen «a priori» und «notwendig».
A priori ist ein Ausdruck, der zur Erkenntnistheorie gehort. A4 priori
wahr ist ein Satz, der unabhingig von jeder Erfahrung gewusst werden
kann (S.44f)).

Die Widerlegung der These (5) durch Kripke beruht auf der An-
nahme, dass in der Kennzeichnung diejenigen Eigenschaften enthal-
ten sind, von denen A glaubt, dass sie auf X zutreffen. Da A sich in
jedem einzelnen Fall irren kann, ist es nicht richtig, dass A a priori
weiss, dass () auf X zutrifft.

Betrachten wir die Behauptung Kripkes etwas naher. Die Aussage,
die a priori wahr sein soll, ist ein « Wenn—dann»-Satz. Nach der
Kennzeichnungstheorie kann das Vorderglied dieses Satzes nur wahr
sein, wenn es einen Gegenstand X gibt, derart, dass er als einziger die
Kennzeichnung erfiillt. Dann ist es aber sicher wahr, dass der Gegen-
stand X die Kennzeichnung erfiillt, und dies kann unabhéngig von
jeder Erfahrung, mithin a priori gewusst werden. Die Moglichkeit des
Sich-irrens, die Kripke zur Widerlegung der These (5) in Betracht
zicht, macht den «Wenn—dann»-Satz nicht falsch, sondern fiihrt
dazu, dass die Kennzeichnung gar keine Referenz hat. Damit wird das
Vorder- und Hinterglied des Konditionals falsch, mithin bleibt der
Konditional wahr. In der Tat ldsst sich die fragliche Aussage innerhalb
der formalisierten Kennzeichnungstheorie ableiten (PM *14.22), ist
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also ein logisch wahrer Satz und giiltig fiir jede Variante dieser Theo-
rie — die sich ja nur in threm Anwendungsbereich und in der Interpre-
tation der kennzeichnenden Eigenschaft voneinander unterscheiden.
Logisch wahre Sitze sind das Musterbeispiel fiir Sitze, die unabhidngig
von der Erfahrung wahr sind. Dass Kripke These (5) als widerlegt be-
trachtet, kommt daher, dass fiir ithn offenbar die Existenzbehauptung
mit keinerlei Aussagen iiber die Eigenschaften des Gegenstandes, der
existieren soll, verbunden ist (S.70f., 127). Somit kann er mittels Mo-
dus Ponens das Vorderglied des «Wenn —dann»-Satzes (das die Exi-
stenzbehauptung enthilt) abtrennen, ohne dem Gegenstand eine Ei-
genschaft zuzuschreiben. Die Annahme, dass das Benennen vor dem
Beschreiben kommt, die hier dahinter steckt, bedarf jedoch — wie
schon 1n Verbindung mit Bedingung (C) gesagt wurde — einer Begriin-
dung.

(6) Die Aussage «Wenn X existiert, dann trifft die Kennzeichnung

auf X zu» driickt eine notwendige Wahrheit aus (im Idiolekt des Spre-
chers) (S.78, 85).

Der Begriff «notwendig» gehort ber Kripke zur Metaphysik. Eine
Aussage liber die Welt i1st dann und nur dann notwendig wahr, wenn
die Welt in jenem Bereich, den die Aussage betrifft, nicht anders hatte
sein konnen (S.45f1., 57).

These (6) unterscheidet sich von der vorhergehenden nur dadurch,
dass an Stelle von «a priori» der Ausdruck «notwendig» steht. Bei der
Besprechung von These (5) wurde gesagt, dass der «Wenn —dannx»-
Satz aus der formalisierten Kennzeichnungstheorie ableitbar ist. Die-
ser Satz ist darum ebensowenig eine Aussage liber irgendeinen Bereich
der Welt wie der Satz «Es regnet oder es regnet nicht» eine Aussage
liber das Wetter ist. Aus diesem Grunde ist gar nicht entscheidbar, ob
die Aussage im Sinne Kripkes notwendig wahr 1st. Und erkldart man
alle tautologischen Sitze als notwendig wahr, da es keine mdgliche
Welt gibt, in der sie falsch sind, dann wird These (6) auch ohne die ein-
schrankende Bemerkung «im Idiolekt des Sprechers» wahr und kénn-
te ad acta gelegt werden. Das Thema der vorliegenden Untersuchung
bilden jedoch die Argumente, die Kripke vorbringt — und diese sind
nicht gegen (6) sondern gegen folgende These gerichtet:
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(6”) Die in der Kennzeichnung verwendeten Eigenschaften kommen
der Referenz der Kennzeichnung notwendigerweise zu'®.

Es ware wirklich schlecht um die Kennzeichnungstheorie bestellt,
wenn (6”) eine These derselben wire. Es ist darum zu erdrtern, ob dies
zutrifft. Der intuitive Schluss von (6) auf (6") geschieht bei Kripke
offenbar mit Hilfe der schon besprochenen Annahme, dass eine Exi-
stenzbehauptung mit keinerlei Aussagen tliber die Eigenschaften des
Gegenstandes, der existieren soll, verbunden ist. Anders als bei These
(5) fiihrt die Anwendung dieser Annahme hier auf eine Aussage, die —
obwohl falsch — immerhin einen gewissen Anschein von Richtigkeit
hat. Jemand, der (6") verteidigen mdochte, konnte folgendermassen ar-
gumentieren: Angenommen, der Name «Aristoteles» werde durch die
Kennzeichnung «Lehrer Alexanders des Grossen» ersetzt. Es werde
nun ein moglicher Zustand der Welt im 4. Jh.v.Chr. betrachtet und
eine Aussage liber Aristoteles gemacht. Benlitzt man dazu die erwadhn-
te Kennzeichnung, dann muss man zuerst schauen, wer in dieser mog-
lichen Situation der Lehrer Alexanders des Grossen war, um heraus-
zufinden, wer Aristoteles ist. Wie die mogliche Situation auch sein
mag, sicher hat in ihr Aristoteles die Eigenschaft, Lehrer Alexanders
des Grossen zu sein. Wire dies nicht der Fall, dann wiirde er gar nicht
die Referenz des Namens «Aristoteles» sein konnen, da ihm ja die
kennzeichnende Eigenschaft fehlt. Es gibt also keinen moglichen Zu-
stand der Welt, in dem derjenige, der Lehrer Alexanders des Grossen
war, nicht Lehrer Alexanders des Grossen war. Das aber heisst, dass
Aristoteles — denn um den handelt es sich ja hier — notwendigerweise
Lehrer Alexanders des Grossen ist.

' Diese These wird von Kripke nicht explizit formuliert. In NN, S.73 — 76 und S.88 —
92, wo er (6") angreift, ist es Searle, der diese These fiir wahr hilt. Aus diesem Grunde
konstruiert Searle seine «cluster-theory» so, dass sie keine Variante der Kennzeich-
nungstheorie darstellt. In NN, S.50f., wo Searle nicht genannt wird, legt Kripke (6")
einem imagindren Gespriachspartner in den Mund. Es lisst sich deshalb fragen, ob
Kripke (6") selbst als Folge der Kennzeichnungstheorie betrachtet, da er keinen Kenn-
zeichnungstheoretiker nennt, der sie vertritt. Meiner Meinung nach ist dies der Fall
(zumindest, wenn die Kennzeichnungstheorie als Bedeutungstheorie aufgefasst wird).
Denn nach der Kausaltheorie ist (6”) wahr, wenn die Kennzeichnung in jeder mogli-
chen Welt dieselbe Referenz hat. Um dies zu vermeiden braucht Kripke ja Namen,
um nach der Urtaufe auf die Referenz zu verweisen. Vergl. NN, S.68 — 70 und Anm.
18,19.
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Wer so argumentiert libersieht, dass es nicht dasselbe ist, ob einem
Gegenstand eine Eigenschaft tatsdchlich zukommt oder ob bloss vor-
gestellt wird, dass er diese Eigenschaft besitzt. Macht man den Unter-
schied, dann kann man, ohne sich in Widerspriiche zu verwickeln, da-
von sprechen, dass man sich vorstelle, derjenige, der tatsdchlich Leh-
rer Alexanders des Grossen war, hitte sich nicht mit Erziehungsfragen
beschiftigt, und das Argument ist entkriftet. Die Begriindung der
These (6”) geht davon aus, dass die Referenz einer Kennzeichnung
innerhalb der betrachteten moglichen Welt festgestellt wird, wiahrend
der Gegenvorschlag beinhaltet, sich liber das Subjekt der Rede inner-
halb der wirklichen Welt zu einigen und erst danach tiber es Aussagen
in der Méglichkeitsform zu machen'’. Fordert man also, dass in einer
Kennzeichnung nur solche Eigenschaften benutzt werden, die tatsidch-
lich auf die Referenz des Namens zutreffen, dann hat man eine Va-
riante der Kennzeichnungstheorie aufgezeigt, in der (6”) keine These
ist; denn die durch die Kennzeichnung dem Triger eines Namens zu-
gesprochenen Eigenschaften miissen auf diesen nur in der wirklichen
Welt zutreffen, nicht aber unbedingt in allen moglichen Welten. Die
Frage, wie man ein Individuum der wirklichen Welt mit einem aus
einer moglichen Welt identifiziert, ist ein Problem der Semantik der
Modallogik und hat mit der eigentlichen Kennzeichnungstheorie
nichts zu tun. Uberhaupt ist die Rede von mdglichen Welten dort
wenig sinnvoll, wo es sich um die Rolle der Sprache als Vermittlerin
von Tatsachen handelt, wie im vorliegenden Fall. Geht man auf die
Variante der Kennzeichnungstheorie ein, die Kripke angreift, dann
zeigen sich die Argumente ebensowenig begriindet. Denn es wird nur
dem phantasielosesten Geschopf einfallen zu behaupten, es konne
sich nicht vorstellen, dass Aristoteles etwas anderes war als Lehrer
Alexanders des Grossen, nur weil es glaubt, dass Aristoteles Lehrer

! Kaplans Dthat Operator, von dem Kripke in Anm. 22 und Punkt (f) des Anhanges
(NN) spricht, scheint genau diesem Zweck zu dienen. Kripke schlagt fiir diesen Ge-
brauch einer Kennzeichnung sogar selbst ein Symbol vor, behauptet aber, dass solche
Kennzeichnungen nur in formalisierten Sprachen Verwendung finden (vgl. «Speak-
er’s Reference», S.259f.). Seine Kritik beschrinkt sich entsprechend auf natiirliche
Sprachen. Es wiirde hier zu weit fithren, daraufeinzugehen, denn Kripke méchte mit
diesem Schachzug vermutlich nur die Intuition als Kriterium fiir die Richtigkeit von
Aussagen dariiber, wie die Sprache funktioniert, legitimieren (vgl. NN, S.51f).
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Alexanders des Grossen war. Auch in dieser Variante ist also (6") keine
These der Kennzeichnungstheorie.

IV.

Flir das Problem, ob die Kausaltheorie eine Variante der Kenn-
zeichnungstheorie ist, ist die Frage entscheidend, wie ein Name zu sei-
ner Referenz kommt. Denn Kausal- wie Kennzeichnungstheorien
sind beides Referenztheorien — sie konnen sich also nur in Fragen der
Referenz wesentlich voneinander unterscheiden. In der Kausaltheorie
wird der Name mit seinem Tréger in einer Urtaufe verbunden. Diese
kann mit Hilfe einer Kennzeichnung oder der Ostension geschehen
(S.112). Letztere kann nach Kripke wiederum in eine Kennzeichnung
verwandelt werden. «Die Person, die ich gerade treffe, heisst Miiller»
ist ein solches Beispiel (S.111). Demnach bekommt ein Name seine
Referenz immer durch eine Kennzeichnung (S. 154) — zumindest hat
Kripke nie gesagt, wie die Urtaufe andernfalls stattfindet —, und dies ist
das Merkmal einer jeden Kennzeichnungstheorie. Kripke verlegt sich
darauf zu sagen, dass die Kennzeichnungstheorie vielleicht in bezug
auf Gegenstinde, die gegenwirtig bestehen, richtig ist (und dies ist bei
der Urtaufe der Fall). Die Kennzeichnungstheorie md&chte aber vor
allem erkldren, wie wir uns auf Vergangenes beziehen kénnen; so z. B.
auf bertiihmte Personlichkeiten des Altertums. Und hier wiirde sie
scheitern (NN, Anm. 42). Die Verbindung zwischen der Urtaufe im
Altertum und dem Namen in der Gegenwart wird durch eine Kausal-
kette hergestellt und nicht etwa durch eine Kennzeichnung gegeben.

Zuerst soll einmal festgehalten werden, dass sich der Begriff der
Kausalitdt sinnvoll nur auf Vorgidnge anwenden lasst, die von der Phy-
sik beschrieben werden. Das Erlernen der Namen ist jedoch eine Sa-
che der Psychologie. Dann tibersieht der Einwand Kripkes gegen die
Kennzeichnungstheorie, dass nicht nur tiber den Namen von Aristote-
les gesprochen wurde, sondern auch liber seine Eigenschaften. Wenn
man unbedingt von Kausalitidt sprechen will, dann kann man auch
sagen, dass die Eigenschaften, die Aristoteles durch die Geschichts-
blicher zugeschrieben werden, kausal mit Aristoteles verbunden sind.
Die Beschreibungen von Aristoteles’ Taten seien von Glied zu Glied
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weitergereicht worden und darum sei man heute berechtigt, an Stelle
von «Aristoteles» vom Lehrer Alexanders des Grossen zu sprechen™.

Das hier Gesagte macht wahrscheinlich, dass Kripke be1 einer ge-
naueren Formulierung der Kausaltheorie nur eine Variante der Kenn-
zeichnungstheorie liefern wiirde. Neben dem Begriff der Kausalkette
muss er den Begriff der Urtaufe genauer formulieren. Wissenswert
wire zudem, wie die Kausaltheorie das Problem jener Namen angeht,
die nichts bezeichnen. Was fingt man mit dem Begriff der Urtaufe an,
wenn der Taufling fehlt? Ich sehe hier keine andere Moglichkeit, als
auf die Kennzeichnungstheorie zurtickzugreifen.

Sind Eigennamen verkappte Kennzeichnungen? Digjenigen, die
diese Frage verneinen, verweisen, wie gezeigt wurde, zu Unrecht auf
den Aufsatz «Naming and Necessity». Die dort gegen die Kennzeich-
nungstheorie allgemein ausgefiihrten Argumente erweisen sich bei
naherer Betrachtung als Argumente, die bloss gegen eine bestimmte
Variante derselben sprechen. Und wahrscheinlich sprechen sie auch
nicht fiir eine echte Alternative zur Kennzeichnungstheorie, sondern
nur fiir eine Spielart derselben. Die Auffassung, gegen die Kripke ar-
gumentiert, sicht die Referenz von Eigennamen im Idiolekt eines
Sprechers bestimmt’', wahrend er dafiir eintritt, Eigennamen als ge-
meinsamen Besitz der Gesellschaft zu betrachten und die Referenz
solcher Ausdriicke unter dieser Voraussetzung zu bestimmen. Damit
sind gewisse Vorzlige in der Behandlung modaler Aussagen verbun-
den, was Kripke wohl bewogen hat, sie vorzuziehen. Eine dritte Va-
riante, die im vorliegenden Aufsatz als die wichtigste angesehen wird,
erwies sich gegen die ohnehin nicht sehr schlagkriftigen Argumente
Kripkes gefeit. Nach ihr trifft die kennzeichnende Eigenschaft raz-
sdchlich auf die Referenz zu, unabhingig von der Meinung eines ein-

 Dies ist das Argument von G. Evans: The Causal Theory of Names,a.a.O.(Anm. 15),
S.197f.

*' Dem stimmt Kripke in NN, S.106f. zu. Sein eigentliches Argument geht dahin, dass
ein Name nicht Teil eines Idiolekts, sondern einer gemeinsamen Sprache ist («Speak-
er’s Reference», Anm. 20). G.Evans: The Causal Theory of Names, a.a.O. (Anm. 15)
macht auf' S. 187f. ausdriicklich daraufaufmerksam, dass in Thesen (1) —(6) zwei ver-
schiedene Kennzeichnungstheorien versteckt sind. Er weist darauf hin (wenn ich ihn
richtig verstehe), dass Kripkes Argumente nur gegen die Variante der Kennzeich-
nungstheorie gerichtet sind, die geeignet ist, die Referenz eines Namens im Idiolekt
eines Sprechers zu bestimmen.
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zelnen Sprechers A (widhrend nach der ersten Variante der Sprecher A
dies glaubt). Ohne dass sie trivial wiren, beruhen die vorgebrachten
Argumente doch grosstenteils auf Voraussetzungen, fiir die jegliche
Begriindung fehlt. Dies gilt fiir die Bedingung (C) wie flir die still-
schweigend zugrunde gelegte Annahme, dass das Benennen vor dem
Beschreiben kommt (oder damit gleichwertig, dass eine Existenzbe-
hauptung keinerlei Aussagen iiber die Eigenschaften dessen ein-
schliesst, was als existierend behauptet wird). Wie gezeigt wurde, wi-
derlegen die Argumente nicht einmal die Spielart der Kennzeich-
nungstheorie, gegen die sie eigentlich gerichtet sind.

Die Kausaltheorie wird im allgemeinen als die Alternative zu Rus-
sells klassischem Ansatz betrachtet, der von den Vertretern der Kau-
saltheorie schon fast nur noch als ein Stiick Philosophiegeschichte be-
handelt wird. Der Nachweis, dass die Kennzeichnungstheorie viele
Varianten hat, die sich in ihrem Anwendungsbereich und in der Inter-
pretation der kennzeichnenden Eigenschaft unterscheiden, sowie dass
die Kausaltheorie wahrscheinlich (wire sie nur klarer formuliert) eine
Erscheinungsform derselben darstellt, zeigt aber, wie leistungsfahig sie
niher beschen ist. Weiter zeigt er, dass es nicht gentigt, die Kennzeich-
nungstheorie pauschal abzulehnen: man muss zudem noch genau sa-
gen, welche Version man dabei meint.

221






	Kripkes Einwände gegen den Gebrauch von Kennzeichnungen

